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t F.r a m b u r g 
L a n d g e r i c h 1 

2. Wiedergutmachungskamrner 

B e s c h 1 u ß : 

In der Rü. ckerstattungssa.che 

Gerhard M e y e r 
Elm.hurst- New York, 88-10 Whitney aveo, 

Antragste l ler, 

Bevollmächtigte: Rechtsanwälte 
Dr. ]'. Rosenhaft und E . Fel lmar, Hamburg, 

Ihr Aktze: Rü -134/58/G~ Meyer, 
g e g e n 

Deutsches R eich 
- Oberfinanzdirektion -
- M 517 - UA 1-BV 413 -, 

Antragsgegner, 

hat das Landgericht Hamburg, 2. Wiedergutmachungskammer 

durch folgende Richter 
1.) Landgerichtsdirektor Dr. Rascher, 
2.) Landgerichtsrat Schenck, 
3~) Gerichtsassessor Quellhorst 

am 16. März 1960 

beschlossena 
I. Die Parteien werden darauf hingewiesen, 

daß der Lift des Antragstellers nach Ansicht des Ge­
richts entzogen worden ist, wie sich insbesondere a.us 
Bl. 12 der Akte des fri.iheren OFP Berlin-Brandenburg . 
ergibt. Die Auskunft der Ha~en- und Lagerhaus A.G. vom 
10.3.1947 ~ Bl. 35 d.A. - dürfte daher unrichtig sein. 

Die Tochter des Antragstellers hat in dem Verfahren 
1 Wik 685/51 · auch nur Rückerstattungsansprüche wegen 
Entziehung eines Lifts geltendgemacht, während nach 
der Akte des OFP Berlin-Brandenburg~ Lifts entzo­
gen worden sind. 

IIo 
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II. Es soll Beweis darüber erhoben werden, 

welchen Wiederbeschaffungswert die in~ er Umzugsgut-
liste vom 31. Juli 1939 (Blo 37 ff. übersetzt Blo 40 ff, 

./ teilweise erläutert Bl. 49 /1.) aufgeführten Gegenstände 
am 1. April 1956 unter Berücksichtigung ihres Zustandes 
im Zeitpunkt der Entziehung gehabt haben würden, 

I 

durch Einholung von Sachverständigengutachteno 

III. Zu Sachverständigen werden ernannt: 

a) Herr Obergerichtsvollzieher Bobsien, Hamburg , 
hinsichtli ch der Gegenstände mnter Nro 1 - 3 und 
7 - 120 der Umzugsgutliste, 

b) Herr Kustos Dr. Roskamp, Kunsthalle Hamburg, hin­
sichtl ich der unter Nr o 4 - 6 der Umzugsgutliste auf­
geführten Kunstgegenstände . 

IV. Zunächst soll das Gutachten von Herrn Ober­
gerichtsvollzieher Bobsien eingeholt werdeno 

~ 



Dr. Friedrich Rosenhaft 
Rechtsanwalt 

beim Hanseatischen Oberlandesgericht 
dem Landgericht und dem Amtsgericht 

Hamburg 

Eberhard Fellmer 
Rechtsanwalt 

An das 
L a n d g e r i c h t 
2 . Wiedergutmachungskammer 
H a m b u r g 

Aktenz: 2 Wik 17/59 
Z 20 287 

Hamburg 1, 6 . Mai 1 9 60 
Spitolerstr. 11, fV (Barkhof) J /Mz 
Fernsprecher: 33 06 73 

privat: 47 45 50 

Mein Aktz: Rü 134/58- G. Meyer 
(bitte angeben) 

In der Rü ckerstattungssache 

Gerhard M eyer ./. Deutsches Reich 

frage ich an , ob in der Zwi s chenzei t das Gutachten 
ständigen Bobs i e n eingegangen 

des ls a chver-

f 

Postscheckkonto: Dr. Rosenhaft: Hamburg 430 56 



Heinrich Bobsien 
Ob ergerichts,vollzieher 
Hamburg 36.Drehbahn 36 
Versteigerungshaus. 

Hamburg, den 13.Juli 1960 

An das 
Landgericht Hamburg, 
Wiedergutmachungskammer, 

Hamburgo 

Jn der Rückerstattungssache 

M e y e r 

gegen 

Deutsches Reich 

2 WiK. 17/59 Z 20 287 

• " J1ndg~riditHambw.-g 
li1 

~ , . 1 l . Hili 1960 

Zum Beschluß der Wiedergutmachungskammer vom 16.3060 er­
statte ich folgendes Gutachten: 
Der Akteninhalt ergibt, daß es sich um einen wertvollen Haushalt 
mit echten Teppichen, Brücken,Ölgemälden,Porzellanen PP• gehandelt 
hat·. Siehe Blatt 5 und 6 d.EoNach Blatt 14 d.Ao ,Schriftsatz der Ober­
finanzdirektion Hamburg vom 1l9o3o58,betrug der Brutto...;;Versteigerungs- ~j 
erlös RM. 3 431. .. 90.o Versteigerungsunterlagen sind nicht mehr vor -
handeno Mit Schriftsatz vom 26.5059 wird nochmals erläutert,daß An- ,i 
tragsteller in besonders vermögenden Verhältnissen gelebt hat. Er 
besaß danach eine vorrlhem eingerichtete 7 Zimmerwohnung.Unter Blatt 
49/50 d.A. erfolgt nochmals eine genauere Aufzeichnung der entzoge­
nen Gegenstände.Die in der Liste Blatt 40 ff. unter div.Sachen auf­
geführten Gegenstände sind in der Anlage zum Schriftsatz Blatt 57 
Q!.Ao näher bezeichnet. -
Der wirklich niedrige Verseeigerungserlös steht dabei in gar keinem 
Verhältnis zu den Werten der aufgezeichneten Gegenstände und dürfte 
es kaum zu klären sein wodurch dieser Unterschied entstanden isto 
Wenn nun der Antragsteller aber glaubt,der Wiederbeschaffungswert 
betrage das Doppelte bezw. 1 1/2 fache seiner Wertangabe, irrt er 
s.ich m.oE. nach bestimmt. 
Eine Schätzung seit Jahren nicht mehr vorhandener Gegenstände,die 
der Schätzer nie gesehen hat,ist beinahe unmöglich. Sie muß daher 
immer eine Konstruktion bleiben bei der der Sachverständige auf Grund 
jahrelanger Erfahrungen über die Preise des Warenmarktes versucht, 
zu einer gerechten Wertfindung zu kommeno Natürlich ist es durchaus 
verständlich,wenn ein Geschädigter glaubt,daß die ihm entzogenen 
Werte besonders hoch gewesen sindo Jch muß aber daruf hinweisen, 
daß Gebrauchtwaren,und dabei handelt es sich im vorliegenden Fall, 
selbst wenn sie bestens gepfiegt und erhalten gewesen sind, immer -
nur einen Teil des Wertes besitzen,der einmal dafür bei der Anschaf­
fung gezahlt worden ist~Mit dem Ubergang vom Verkäufer auf den Käufer 
verlieren selbst neuerworbene Gegenstände schon einen Prozentsatz 
ihres Preises. Hinzu kommt, daß Veränderungen in der Geschmacks_ 
richtung und ständige Neuerfindungen aller technischen Artikel die 
Preise für Gebrauchtwaren besonders stark herabdrücken. 
unter der Voraussetzung, daß es sich wirklich um wertvolle Gegenstän­
de gehandelt hat, setze ich den Wiederbeschaffungswert der in der 

•. 
Umzugsgu.tliste 



Umzugsgutliste vom 31.7.39 Blatt 37 ff übersetzt Blatt 40 f~ d.A. 
aufgeführten Gegenstände unter We lassun der unter Nro4-6 auf e­
führten Kunstgegenstände am 1.4o5 unter Berücksichtigung ihres 
Zustandes im Zeitpunkt der Entziehung auf 

DMo 25 3-05.--

fest. 
Die von mir geschätzten Einzelwerte habe ich mit Rotstift in die Lis­
te Blatt 40 ff. eingefügt und dabei versucht, wirklich alle Belange 
größtmöglichst zu berücksichtigeno 
Den Unterschied zwischen dem niedrigen Ver s t ei gerungserlös und mei­
ner Taxe zu klären, ist mir nicht möglich. Jch glaube aber keines­
falls, daß die Gegenstände am 1.§056 einen höheren Wert als den 
meiner Schätzung gehabt haben dürften. 



Dr . Diedrich Roskamp 

Kustos an der 

Hamburger Kunsthalle 

Hamburg, den 8Q . Juli 1969. 

An das 

Landgericht Hamburg 

2 . Wiedergutmachungskam~er 

Ha m b ur! 36 

Sievekin~platz. Zivilfi~stiz gebäude . 

Aktenzeichen: 2 Wik 17 / 59 

Z 20 287 

Betrifft: Rückerstattung ssache 

Gerhard Meyer gegen 

l\au~4fli,mburg 
• .._ - Z. AVG. 1960 

• ' -..,~ • •• ,:: 'ungskom,ner 

G u t a c h t e n 

über den Wiederbeschaffungswert für die Zeit vcm 1.rv. 1956 

der in der Umzugsliste vom 31 . Juli 1939 inter Nr. 4 - 6 

(Blatt 37 der Akte) genannten Kunstge~enstände. Die Gegenstände 

sind auf Blatt 49 der Akte näher beschrieben. 

Nr. 4) 3 Bronzen von Prof. Seifert, ca. 40-50 cm. hoch: 

a) Das Büchermädchen l b) Die Brunnenschöpferin 750.- DM. 
) 

c) Der LandJrJann nach der Arbeit.) 

Nr. 5) 3 Radierun~en von Hermann Struck, si~nierte Erstabzü~e: 

i) •Alter Jude beim Gebet. ca. 35:40 

b} Landschaft. ca. 30 : 35 cm. 

o) Kopf. ca. 30:35 om . 

• 

90 .- DM. 
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Nr . 6) 15 Ölgemälde: 

a) Prof. Heffner, Landschaft. ca.70:90 c • 1.100.- DM. 

b) Prof. Frost, Garbenbinderinnen. ca.70:90 cn. 800 .- DM. 

c) Pref . Hübner, Landschaft. oa.70:90 cm. 

d) Käthe Neumann- Münzer, Porträt.(Abbildun~ 

vorhanden). ca.40:50 cm. 

e) Pierre ?, Mönch in seiner Behausung . , ~ -

f) 

g) 

? ' 

? ' 

ca . 35 : 45 cm. 

Sti lleben. ca . 60:70 cm . 

3 Miniaturen. 

h) verschiedene Münchner Maler, 6 Öl gemälde, 

800.- DM. 

400.- DM . 

750.- DM. 

3-00. - DM . 

200.- DM. 

in der Grösse von 30 : 40 cm.bis 60:75 cm.1.000.- DM. 

, ~ (1 /1 

I 1 
Für die Preisfestsetzungen sind die Kunsthandels-

preise für die Zeit vom 1.rv. 1956 zugrunde gelegt; die Ergeb­

nisse von Kunstauktionen sind berücksichtigt, soweit dies möglich 

war. 



Dr. Diedrich Roska p 

Kustos an der 

Ha~burger Kunsthalle 

Ha burg, den 29. Juli 1960. 

An das 

Landgericht Hambur~ 

2 . Wiedereut achungska mer 
- --

H a 1"l b u r g- '.36 '· 

Sievekin~platz. Zivi justizgebäude. 

Aktenzeichen : 2 Wik 17 / 59 

Z 20 :B87 

~ e trifft: Rückerstattun~ssa~he 

Gerhard Meyer gegen Deutsches Rei ch . 

R e c h n u n g 

für die Erstattung eines Gutachtens über den Wert von in Verlust 

0 eratenen Kunstwerken. 

1. Stundenzahl: 4 

2 . Gebühr-ensa.tz : 8 . - DM .. 1~ Stun !!!• 

Ins~esa t 32.- DM. 

Weit~re Kosten sind ~ir nicht entstand~n. Einen Kostenvorschuss 

habe ich nicht erhalt~n. 

Ich bitte u~ Überweisun! der Summe auf 

bei der Hambur~er Sparcasse von 18~7: 5~ / 5068. 

.ein Kontv 

j 
1 
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